Nachweis von Sonderrabatten
und vorhabenbezogenen Geldleistungen der Wirtschaft

(Hinweise)

Sonderrabatte für Gerätebeschaffungen (Rabatte auf Material werden nicht anerkannt)
Zum Nachweis von Sonderrabatten bei Gerätebeschaffungen (die über das normale Skonto hinausgehen und den Betrag von € 100,-- überschreiten) ist vorzulegen
· entweder eine Kopie der Rechnung, auf der der reguläre Preis und der Sonderrabatt ausgewiesen werden (aus der Rechnung muss eindeutig der Bezug zum jeweiligen Forschungsvorhaben ersichtlich sein)

· oder nach Möglichkeit der Vordruck "vAW-Sachleistungen", auf dem Forschungs​stelle und Wirtschaft den gewährten Sonderrabatt bestätigen.
Geldleistungen der Wirtschaft

· Zum Nachweis von Geldleistungen der Wirtschaft (d.h. Unternehmen, Verbände, Fördervereine, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe …) sind vorzulegen:

· ein Bankbeleg über die Einnahme (mit Angaben zum „Spender“ und Hinweis auf das AiF-Vorhaben)

und

· Belege über die Verausgabung

a) als Personalausgaben 

und/oder

b) für Gerätebeschaffung (Gerätewert: mind. 2.500,-- €)

und/oder

c) für Leistungen Dritter

